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Oggetto: risposta interrogazione n. 262/XV 
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Herrn 
Walter Kaswalder 
Regionalratsabgeordneter  
Gemischte Fraktion 
Vicolo della Sat 12 
38122 TRIENT 
 
u. z. K. 
 
Herrn 
Dr. Thomas Widmann 
Präsident des Regionalrats 
Domplatz 3 
39100 BOZEN 
 

 

Bozen, den 7.August 2017 
 

 
 
Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 262/XV 

 
 

Zur Beantwortung der in der Anfrage Nr. 262/XV gestellten Fragen wird Folgendes mitgeteilt: 

Seit vielen Jahren wird über die Rolle der Autonomen Region Trentino-Südtirol debattiert und 

derzeit arbeiten die „Consulta“ in der Provinz Trient und das „Konvent“ in der Provinz Bozen an 

der Formulierung der Inhalte für die Reform des Sonderstatuts. 

Die Zukunft der Region befindet sich demnach in einer Phase der Abwägung seitens der im 

Gebiet der Region vorhandenen politischen Kräfte. Abgesehen von den zukünftigen 

Entscheidungen hat die Region jedoch derzeit spezifische Zuständigkeiten, erbringt 

Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger und muss ihre Befugnisse bestmöglich 

ausüben, was auch eines funktionellen und wirksamen Organisationsgefüges bedarf. 

Infolge der Genehmigung des gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. Februar 2017, Nr. 16, mit 

dem der Region ab 1. Jänner 2017 die Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und 

Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter übertragen wurden, hat diese nun 

eine neue wichtige Zuständigkeit, welche eine Anpassung des Organisationsaufbaus der Region 

erforderlich machte.  

Die Auswirkungen der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich auf die Struktur des 

regionalen Verwaltungsapparats werden nicht nur jetzt, sondern auch für die Zukunft 

maßgeblich sein. Man bedenke nur, dass zum derzeitigen Personalbestand von ungefähr 280  

cr_taas-07/08/2017-0001819-A - Allegato Utente 1 (A01
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Personen 400 neue Bedienstete hinzukommen. Neben der Organisation und der dienst- und  

besoldungsrechtlichen Verwaltung des Verwaltungspersonals umfassen die neuen übertragenen 

Befugnisse auch die Instandhaltung und Verwaltung der als Sitz von Gerichtsämtern bestimmten 

Liegenschaften, die Bereitstellung der für die Tätigkeit der Gerichtsämter erforderlichen 

Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und Dienste für die Liegenschaftsverwaltung sowie den 

Eintritt in alle laufenden Verträge. Es wird darauf hingewiesen, dass das Verwaltungspersonal in 

Führungspositionen vom Übergang in die Stellenpläne der Region ausgeschlossen ist (für die 

Gerichtsämter im Sprengel, auf die sich die Delegierung bezieht, sind 8 planmäßige 

Führungskräfte vorgesehen, von denen derzeit 3 Dienst leisten), da dieses weiterhin bei der 

Staatsverwaltung bedienstet bleibt (welche auch die entsprechenden Kosten trägt). 

Die Ausübung dieser übertragenen Befugnisse ab dem 1. Jänner 2017 hat sich merklich auf das 

Organisationsgefüge der Region ausgewirkt, das auf die Verwaltung einer bestimmten Anzahl 

von Bediensteten sowie eines bestimmten Umfangs von Instandhaltungs- und 

Vertragstätigkeiten ausgerichtet ist, deren Größenordnung sich nun mehr als verdoppelt hat. 

Diese Auswirkungen betrafen im Wesentlichen die Organisationsstrukturen der Region, die für 

die Sachgebiete Personal, Vergaben und Verträge sowie Rechnungswesen zuständig sind 

(Generalsekretariat und Abteilung I). Außerdem war (und ist) es notwendig, im Einvernehmen 

mit dem Justizministerium und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen eine Reihe von 

Abkommen und Protokollen zur konkreten Ausübung genannter Befugnisse abzuschließen, 

welche ausdrücklich in der Durchführungsbestimmung vorgesehen sind, sowie eine 

Gesamtkoordinierung zu gewährleisten, um auch unter einem normativen Gesichtspunkt 

untereinander sehr unterschiedliche Verwaltungs- und Führungsverfahren anzugleichen und zu 

vereinheitlichen. 

Um diese neuen Zuständigkeiten in Angriff nehmen zu können, musste folglich das 

Organisationsgefüge der Körperschaft überarbeitet werden. Im Übrigen wurde der Übergang zu 

diesem neuen Organisationsgefüge nicht improvisiert, sondern ist das Ergebnis eines langen und 

strukturierten Wegs, der rechtzeitig im Hinblick auf das Ziel eingeschlagen wurde, zum Zeitpunkt 

der effektiven Übernahme dieser delegierten Befugnisse nicht unvorbereitet dazustehen.  

Die Regionalregierung hatte bereits im Jahr 2015 die Ausarbeitung des Plans zur 

Neustrukturierung der Körperschaft unter Berücksichtigung der Vereinfachung und 

Rationalisierung der internen Verwaltungsabläufe als Ziel für die Führungskräfte vorgegeben 

(veröffentlicht auf der offiziellen Website der Region unter „Transparente Verwaltung – 
Performance – Performance-Plan – Ziele 2015“). Durch die Analyse der Situation konnten die 

Kernkompetenzen der Körperschaft festgelegt und ferner Maßnahmen zur Vereinfachung und 

Digitalisierung der Verfahren, zur Rationalisierung der Ausgaben auch durch die rationelle 

Nutzung der Humanressourcen und zur Entwicklung von Synergien mit der Verwaltung des 

Regionalrates ergriffen werden, um die gemeinsamen Tätigkeiten besser zu koordinieren und  
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eine größere Effizienz zu gewährleisten. Der Grad der Zielerreichung seitens der Führungskräfte  

wurde vom Unabhängigen Bewertungsgremium auf der Grundlage der Berichte beurteilt, in 

denen die durchgeführten Tätigkeiten erläutert wurden. Dieser Prozess wurde auch vom 

Rechnungshof in seinem „Bericht über die allgemeine Rechnungslegung der Autonomen Region 

Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2015“ erwähnt. 

Die Regionalregierung beabsichtigte mit den Zielen für die Führungskräfte für das Jahr 2016 

(veröffentlicht auf der offiziellen Website der Region unter „Transparente Verwaltung – 
Performance – Performance-Plan – Ziele 2016“), den Prozess zur Aufwertung der Tätigkeiten der 

Region, zur Transparenz, Korruptionsvorbeugung, Effizienz und Verbesserung der Organisation  

und Wirksamkeit weiterzuführen. Dem Generalsekretär wurde unter verschiedenen Zielen auch 

die „Erfassung der Verwaltungsabläufe“ vorgegeben, d. h. die allgemeine Analyse der in jedem 

Amt ausgeübten Tätigkeiten und durchgeführten Verwaltungsabläufe sowie die entsprechende 

Erfassung des Risikogrades der besonders korruptionsgefährdeten Bereiche, welche die 

Grundlage für die Festlegung von Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, für die 

Reorganisation der Körperschaft sowie die Vereinfachung der Verfahren darstellte. Auch in 

diesem Fall wurde der Grad der Zielerreichung seitens der Führungskräfte vom Unabhängigen 

Bewertungsgremium beurteilt und vom Rechnungshof in seinem „Bericht über die allgemeine 

Rechnungslegung der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2016“ 

erwähnt. 

Zum Zeitpunkt der Genehmigung der Durchführungsbestimmung betreffend die Delegierung von 

Befugnissen im Justizbereich war die vorbereitende Tätigkeit im Hinblick auf eine 

organisatorische Umstrukturierung bereits vervollständigt und so konnten die letzten Phasen 

dieses Prozesses eingeleitet werden, an denen die Konferenz der Abteilungsleiter, das 

Unabhängige Bewertungsgremium und die Regionalregierung wiederholt beteiligt waren.  

Mit Beschluss der Regionalregierung vom 8. Mai 2017, Nr. 107 wurde schließlich das neue 

Organisationsgefüge genehmigt, in dem sowohl die oben genannte vorbereitende Tätigkeit der 

Gesamtanalyse der bereits von der Region durchgeführten Verwaltungsabläufe als auch die 

neuen Zuständigkeiten in Sachen Justizwesen und die sich daraus ergebenden erforderlichen 

Amtshandlungen berücksichtigt wurden. 

Nach dieser Prämisse werden nun die von Ihnen gestellten Fragen beantwortet. 

 

Punkt 1. 

Die Figur des Generalsekretärs ist im Art. 7 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 

i.d.g.F. vorgesehen, im welchem ferner einige seiner Aufgaben aufgezählt werden: Er 

unterstützt den Präsidenten und die Regionalregierung bei der Festlegung der allgemeinen 

Richtlinien und Zielsetzungen, pflegt die Zusammenarbeit zwischen den untergeordneten  
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Abteilungen sowie deren Koordinierung und überprüft die Projekte und Initiativen, an denen 

mehrere Organisationsstrukturen beteiligt sind. Neben diesen Aufgaben hat die  

Regionalregierung dem Generalsekretär mit der mit Beschluss Nr. 107/2017 genehmigten und 

mit Dekret des Präsidenten der Region vom 9. Mai 2017, Nr. 15 erlassenen Verordnung 

betreffend die Befugnisse der Organisationsstrukturen der Region und der entsprechenden 

Gliederungen weitere detailliert beschriebene Tätigkeiten zugewiesen. Die Regionalregierung hat 

ihm als höchster Führungskraft der Körperschaft die Aufgabe des Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung und die Transparenz sowie die Aufgabe des Data Protection Officer 

(Datenschutzbeauftragten) übertragen. Der Generalsekretär spielt als Verbindungsglied zwischen 

der Verwaltungsstruktur und dem Regierungsorgan eine wichtige Rolle, denn er setzt die 

politischen und strategischen Anweisungen in konkrete Handlungen um. Dies erfolgt durch die 

Erarbeitung der Jahresplanung und der Leitlinien (Beschluss der Regionalregierung vom 25. 1. 

2017, Nr. 10). Innerhalb dieser Leitlinien weist die Regionalregierung dem Generalsekretär und 

den Leitern die jährlichen Ziele zu. Die Festlegung der genauen Ziele, die Bestimmung der 

Leistungsindikatoren, die in Zusammenhang mit den Zielen stehen und sich zur Messung der 

erzielten Ergebnisse eignen, das Monitoring der Abläufe sowie das Controlling erfolgen gemäß 

dem mit Beschlusses der Regionalregierung vom 7. Mai 2014, Nr. 93 genehmigten „Vom 
Unabhängigen Bewertungsgremium erarbeiteten Entwurf des Planungs-, Bewertungs- und 
Kontrollsystems“. Das Unabhängige Bewertungsgremium ist der Garant für die korrekte 

Durchführung des Planungsprozesses, es überprüft den Grad der Zielerreichung sowie die 

Korrektheit des Rechnungslegungsverfahrens, nimmt die Bewertung der individuellen Ergebnisse 

vor, bewertet das Organisationsverhalten des Generalsekretärs und der Leiter und schlägt dann 

der Regionalregierung nach einer Analyse dieser Faktoren die Bewertung des Führungspersonals 

vor. 

Der anfragende Regionalratsabgeordnete kann durch einen Vergleich mit den in den 

vorhergehenden Verordnungen betreffend die Befugnisse der Organisationsstrukturen der 

Region und der entsprechenden Gliederungen aufgezählten Befugnissen des Generalsekretariats 

leicht feststellen, dass die dem Sekretär der Regionalregierung zustehenden Befugnisse, die über 

die im Regionalgesetz für diese Rolle vorgesehenen Aufgaben hinausgehen, spezifisch dargelegt 

wurden und den Befugnissen eines Managers gleichgestellt werden können. 

 

Punkt 2. 

Bei der Zuweisung der Punktzahlen an die Organisationsstrukturen der Region werden genaue 

Bewertungskriterien angewandt. Für die Bewertung der Staffelung der Organisationsstrukturen, 

wie sie infolge der Reorganisation hervorgehen, wurde auf die Kriterien Bezug genommen, die 

bereits mit den Beschlüssen der Regionalregierung vom 15. September 2003, Nr. 818 und vom 

24. April 2009, Nr. 91 genehmigt  und angewandt wurden. Die der jeweiligen  
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Organisationsstruktur zugewiesene Punktzahl entspricht den zugewiesenen Aufgaben und 

Verantwortungsbereichen. Der Vorschlag betreffend die Staffelung der Organisationsstrukturen  

wurde – wie in der Bestimmung vorgesehen – den Gewerkschaften übermittelt und auch das 

Unabhängige Bewertungsgremium hat sich positiv dazu geäußert. 

Die dem Generalsekretariat und der Abteilung I mit Beschluss Nr. 140/2017 zugewiesene 

Staffelung entspricht der diesen Organisationsstrukturen auch zuvor zugewiesenen Staffelung. 

 

Punkt 3 und 4. 

Die Abteilung I wurde ganz offensichtlich nicht neu eingeführt; sie wurde einfach nur 

umbenannt. Diese Umbenennung erfolgte übrigens auf einen ausdrücklichen Vorschlag des 

Unabhängigen Bewertungsgremiums hin, das – wie oben erwähnt – in den gesamten 

Reorganisierungsprozess einbezogen war. 

Die Abteilung I ist weiterhin für alle finanziellen Befugnisse sowie für einen Teil der Befugnisse in 

Sachen Personal (Planung des Personalbedarfs, Überprüfung des Organisationsgefüges und der 

Planstellen, Überarbeitung und Aktualisierung der regionalen Gesetzesbestimmungen in Sachen 

Personal) zuständig. Der Abteilung I wurden außerdem die aus dem Inkrafttreten der 

Durchführungsbestimmung in Sachen Justizwesen erwachsenden neuen Zuständigkeiten 

zugewiesen (sie hat demnach alle der ehemaligen Abteilung IV zustehenden Zuständigkeiten mit 

Ausnahme des Bereichs der Friedensgerichte übernommen), wobei insbesondere auf die 

Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem Abschluss von Vereinbarungen und Protokollen 

(betreffend die finanziellen Aspekte, alle Fragen in Bezug auf die Personalführung und    

-verwaltung sowie die Überprüfung der Anerkennungsakte, die der Übertragung von 

Zuständigkeiten vorausgehen) Bezug genommen wird, und zwar um alle Organisations- und 

Umsetzungsaspekte der übertragenen neuen Zuständigkeit auch zwecks Unterstützung des 

Generalsekretariats verfolgen zu können.  

Die Abteilung I ist ebenfalls für die Amtshandlungen in Zusammenhang mit dem Erlass der 

Durchführungsbestimmung und des Regionalgesetzes betreffend die Errichtung des 

Rechnungsprüferkollegiums ab 1. Jänner 2017 zuständig sowie für jene, die sich aus der 

Anwendung der staatlichen Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme 

und der Haushaltsvorlagen ergeben, welche eine vollkommene Neuerung bei den 

Buchhaltungssystemen, der Erstellung des Haushalts und den Planungsakten der Körperschaften 

im Allgemeinen bewirkten. In Zusammenhang mit dem neuen Gesetzesrahmen im 

Buchhaltungsbereich, der die Einhaltung neuer Auflagen und Gleichgewichte sowie die 

Festlegung einiger neuer Planungsinstrumente erfordert, ist eine konstante 

Finanzplanungstätigkeit notwendig – was übrigens auch vom Rechnungshof bemerkt und 

erwünscht wurde –, die infolge der übertragenen neuen Zuständigkeiten und der sich daraus  
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ergebenden Übernahme der Finanzlast umso wichtiger ist.  

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass den Abteilungen jene Zuständigkeiten direkt 

zugewiesen wurden, die bereichsübergreifend sind oder aufgrund ihrer Besonderheit oder der 

spezifischen Rolle des Leiters nicht den entsprechenden Ämtern zugewiesen werden können und 

in jedem Fall nicht umfassend sind. Der anfragende Regionalratsabgeordnete wird bemerken, 

dass anderen Abteilungen als dem Generalsekretariat und der Abteilung I viel weniger 

Zuständigkeiten direkt zugewiesen wurden.  

 

Punkt 5. 

Wie bereits in der Prämisse dargelegt wurde, hat die Regionalregierung Aktionen zur 

Verbesserung der Organisation und Wirksamkeit der Körperschaft gefördert. Daraus ergab sich 

die Gelegenheit, einheitliche Dienstleistungsstellen zu schaffen, um die Qualität der angebotenen 

Dienstleistungen zu verbessern und Kosteneinsparungen zu erzielen. Die darauf folgende, von 

den Leitern vorgenommene und vom Unabhängigen Bewertungsgremium bestätigte Analyse 

zeigte die Notwendigkeit auf, die Aufgaben des Amtes für allgemeine Angelegenheiten und 

Dienste zu trennen. Der Grund für diese Entscheidung geht auf die Zunahme von 

Zuständigkeiten zurück, die durch neue Gesetzesbestimmungen auf diesem Amt lasten (z. B. die 

Madia-Reform in Sachen Gesellschaftsrecht, die neue europäische Datenschutzverordnung, die 

Digitalisierung der Verwaltungsverfahren und die digitale Aufbewahrung der Akte in Umsetzung 

des Kodexes der digitalen Verwaltung), sowie auf die Zunahme von Zuständigkeiten, die aus 

einer besseren Organisation der von der Region erbrachten Dienstleistungen herrühren.  

Das Amt für allgemeine Dienste verwaltet nach dem neuen Organisationsaufbau auch Dienste, 

für die zuvor andere Ämter zuständig waren. Ferner hat es die Aufgabe, Synergien mit der 

Verwaltung des Regionalrats zu fördern, um die Qualität der Dienstleistungen zu steigern, 

Skaleneffekte zu erzielen und somit Kosten einzusparen. 

 

Punkt 6. 

Im Rahmen der oben beschriebenen, dem Umstrukturierungsprozess vorausgehenden Analyse 

wurde die Notwendigkeit erkannt, das Amt für Rechtsangelegenheiten auszubauen, wobei auch 

auf neue und andere berufliche Kompetenzen zurückgegriffen werden sollte. 

Im Übrigen ist im Art. 14 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 i.d.g.F. die 

Möglichkeit vorgesehen, den Auftrag des Direktors des Amts für Rechtsangelegenheiten einem 

verwaltungsfremden Anwalt zu erteilen. 

Ich hoffe, Ihre Fragen damit ausführlich beantwortet zu haben, und stehe für jede weitere 

Erläuterung zur Verfügung. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Arno Kompatscher 

 
 

 
Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen 

gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt 

und bei derselben aufbewahrt wird (Art. 3-bis des GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der 

unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993). 
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